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DIREKTINVESTITION 
 
Zu den als Direktinvestition anzusehenden finanziellen Beteiligungen (Kapitalanlagen) zählen die 
Übernahme bzw. der Erwerb von Aktien oder anderen Anteilen an neugegründeten bzw. bestehenden 
Unternehmen im Ausland sowie die Gewährung von Darlehen an diese Unternehmen im Ausland bzw. 
die Begründung von anderen vermögenswerten Rechten oder Forderungen gegenüber diesen Unter-
nehmen im Ausland. Diesen ist gemeinsam, dass sie langfristig, mit dem Ziel der unternehmerischen 
Tätigkeit und gegen Erbringung von Geld und anderen geldwerten Leistungen vorgenommen werden. 
Damit unterscheidet sich die Direktinvestition von einer reinen Finanzanlage (Portfolio-Investition) 
dadurch, dass diese überwiegend dem Zweck dient, Vermögen aus Gründen der Verzinsung zu bilden 
und zu halten. 




